
1. Anderung

der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde Maxheim

in der Fassung vom 14.01 .2021

Aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom22. August 1998 (GVBI. S.796, BayRS 2020-
1-1-l), zuletzt geändert durch S 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBI.
S. 98), erlässt die Gemeinde Maxheim folgende 1. Anderung der Geschäftsordnung
für den Gemeinderat der Gemeinde Maxheim:
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$ 20 der Geschäftsordnung flrr den Gemeinderat der Gemeinde Maxheim in der
Fassung vom 07,05 .2020 erhält folgende Fassung:

(1) l Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung
oder mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2lm Falle
einer elektronischen Einladung wird die Tagesordnung als nicht veränderbares
Dokument (PDF) durch E-Mail oder, soweit Rücksichten auf das Wohl der
Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner dies erfordern, durch De'Mail
oder in verschlüsselter Form versandt. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum
Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden.

(2) 1tm Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn sie im
elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar
eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 2Für den
Nachweis des Zugangs einer De-Mail genügt die Eingangsbestätigung nach $ 5
Abs. I des De-Mail-Gesetzes.

(3) lDer Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen,
beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der
Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren
Unterlagen können schriftlich oder elektronisch gemäß Abs. 1 Satz 2 zur Verfügung
gestellt werden; sind schutzwürdige Daten enthalten, erfolgt die elektronische
Übermittlung durch De-Mail oder in verschlüsselter Form. 3Hat das
Gemeinderatsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt, werden
die weiteren Unterlagen grundsätzlich elektronisch und schriftlich per Post
bereitgestellt. Die Erfüllung der Ladungsfrist stellt die elektronische Zustellung dar.

(4) lDie Ladungsfrist beträgt 3 Tage. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs
der Ladung werden bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet.
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Diese Anderung der Geschäftsordnung tritt am 01 .02.2021in Kraft.



Maxheim, 15.01 .2021

,"fr,
1. Bürgermeister
Gemeinde Maxheim

Bekan ntmac h u n gsvermerk

Die Anderung der Geschäftsordnung wurde am 15.01.2021 in der Verwaltung der
Gemeinde zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen
Gemeindetafeln hingewiesen. Der Anschlag wurden am 15.01.2021 angeheftet und
am wieder abgenommen

Maxheim

Schiegg, Bürgermeister


